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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Zweckverband GKD Paderborn 
(„Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung“) 

 
 
hier: Gemeinsame Sitzung 
        des Verwaltungsrates und der Verbandsversammlung 
 
 
 
Am Mittwoch, 01. September 2010, findet um 17.00 Uhr bei der   
 
GKD Paderborn  
Technologiepark Paderborn 
Technologiepark 13 
Konferenzraum A 
33100 Paderborn 
 
eine öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands GKD Paderborn statt. 
 
 
Tagesordnung: 
 
öffentlich: 
 

1.  Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die überörtliche Prüfung der  
IT-Zweckverbände in NRW 
 

2. Jahresrechnung 2009 
 

3. Erweiterung des Stellenplanes 2010 
 

  
 
 
nichtöffentlich: 
 

4. Personalangelegenheiten 
  

 
 
 
gez. Heinz Paus 
 
 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
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Kreise Paderborn 
Der Landrat 
Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 
Az. 66-4.46-BÜ-001 
 
 

Immissionsschutz 

 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
(standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes 

 über die Umweltverträglichkeitsprüfung –UVPG) 
für die wesentliche Änderung an der Biogasanlage Bioenergie Ahden, Schokamp, 

 33142 Büren (Gemarkung Ahden, Flur 7, Flurstück 478) 
 

 
 
Die Bioenergie Ahden GmbH & Co.KG beantragt für die o.g. Biogasanlage die Erteilung einer Ände-

rungsgenehmigung nach § 16 Abs. 1 BImschG. 

 

Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 des UVPG (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) unter der Nr. 8.4.2 

als Anlage genannt, für die im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 

c Abs. 1 Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob nach den in der Anlage 2 Nr. 2 UVPG aufgeführten 

Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 12 UVPG zu 

berücksichtigen wären. 

 

Nach überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der Antragsunterlagen und der in diesem Zu-

sammenhang eingeholten fachlichen Stellungnahmen wurde entschieden, dass die Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-

gen nicht zu erwarten sind. 

 

Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 

 

Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 

 

Im Auftrag 

gez. 

Kasmann 

 


